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Verordnung 
über die Besteuerung 

der Produktionsgenossenschaften des Handwerks

vom 15. Dezember 1970

Auf Grund des § 16 des Gesetzes vom 30. November 
1962 über die Besteuerung der Produktionsgenossen
schaften des Handwerks und ihrer Mitglieder — PGH- 
Steuergesetz — (GBl. I S. 119) in der Fassung des Ge
setzes vom 14. Dezember 1970 zur Ergänzung von 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Steuern (GBl. I 
S. 371) wird folgendes verordnet:

§ 1
Produktionsfondssteuer

(1) Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
(PGH), die für ihre hergestellten Erzeugnisse und Lei
stungen Preise der Industriepreisreform bzw. Preise 
aus planmäßigen Industriepreisänderungen erzielen, 
brauchen die gemäß Ziff. 2. des Beschlusses vom 15. De
zember 1970* zu entrichtende Produktionsfpndssteuer in 
den ersten 2 Jahren ihres Bestehens rieht an den Staats
haushalt abzuführen, wenn sie die Steuer in der fest
gelegten Höhe zusätzlich dem Akkumulationsfonds zu
führen.

(2) Die PGH sind von der Produktionsfondssteuer 
befreit, wenn mehr als 75% der Mitglieder Blinde 
sind.

* Beschluß vom 15. Dezember 1970 über Maßnahmen zur 
besseren Nutzung der ln Betrieben mit staatlicher Beteiligung, 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks sowie privaten 
Industrie-, Bau-, Handwerks-, Verkehrs- und Handelsbetrie
ben vorhandenen Lelstungs- und Effektivitätsreserven (GBl. П 
S. 667)

(3) Der Minister der Finanzen regelt die Erhebung 
der Produktionsfondssteuer für PGH, die für einen 
Teil ihrer Erzeugnisse und Leistungen Preise gemäß 
Abs. 1 erzielen und für ihre Reparatur-, Dienst- und 
Versorgungsleistungen für die Bevölkerung keine sol
chen Preise realisieren.

§ 2
Gewinnsteuer

(1) Der auf Grund des einheitlichen Systems von 
Rechnungsführung und Statistik in den PGH auszu
weisende Gewinn ist für die Zwecke der Berechnung 
der Gewinnsteuer um die Produktionsfondssteuer zu 
vermindern.

(2) Zahlungen, die auf Grund von Verstößen gegen 
Rechtsvorschriften geleistet wurden, wie Zahlungen 
mit Strafcharakter, sowie Zahlungen, die gegen das 
Leistungsprinzip und die sozialistische Sparsamkeit , 
verstoßen, wie überhöhte Zahlungen an die Mitglieder 
in Form vom Arbeitsvergütungen und von Nutzungs
entgelten für überlassene Produktionsmittel oder Re
präsentationsaufwendungen, die über das in Rechts
vorschriften festgelegte Maß hinausgehen, sind dem 
Gewinn für Zwecke der Berechnung der Gewinnsteuer 
hi nzuzurechnen.

(3) Die Gewinnsteuer für PGH, die nicht ausschließ
lich Reparatur-, Dienst- und Versorgungsleistungen für 
die Bevölkerung ausführen, ist nach der als Anlage 
beigefügten Steuertabelle В zu bemessen. Die Steuer- \ 
tabelle gemäß § 4 Abs. 2 des PGH-Steuergesetzes vom
30. November 1962 ist für diese PGH nicht mehr anzu- 
wenden.

(4) Führen PGH sowohl Reparatur-, Dienst- und Ver
sorgungsleistungen für die Bevölkerung als auch an-


